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Interpellation
„Schweigepflichtentbindung nach dem Tod"

Der Regierungsratwird ersucht, die nachfolgenden Fragen zu beantworten:

1. Wie ist aktuell die Akteneinsicht bei einem Todesfall im Kanton Thurgau geregelt,
insbesondere im Falle eines vermuteten Behandlungsfehlers oder einer Sorg-
faltspflichtverletzung? Welchen Einfluss haben die aktuellen Bundesgerichtsur-
teile (2C_15/2023 und 2C_567/2024) auf die heutige Praxis im Kanton Thurgau?
Was wird sich allenfalls ändern?

2. Wie sollen Angehörige bei einem Verdacht auf einen Behandlungsfehler oder
eine Sorgfaltspflichtverletzung am besten vorgehen? Gibt es diesbezüglich eine
definierte Anlaufstelle im Kanton Thurgau, welche Akteneinsicht bekommt?
Wenn ja, welche?

3. Was können Patientinnen und Patienten unternehmen, damit sichergestellt ist,
dass ihren Angehörigen bzw. ihrer Vertrauensperson auch nach einem Todesfall
Akteneinsicht gewährt wird?

4. Welchen gesetzlichen Spielraum hat der Kanton Thurgau, um das Aktenein-
sichtsrecht für Angehörige bzw. Vertrauenspersonen zu verbessern?

5. Wie kann der Kanton Thurgau Einfluss nehmen (auch national), damit die für von
Patienten festgelegten Vertrauenspersonen auch über den Tod hinaus die Akten-

einsicht (einschliesslich EPD Elektronisches Patientendossier) gewährt wird?
6. Ist es aktuelle Praxis, wonach behandelnde Arztinnen und Arzte sowie Gesund-

heitsfachpersonen (gemäss §22 Abs.2 Gesetz über das Gesundheitswesen)
selbst in das Verfahren zur Entbindung von der Schweigepflicht einbezogen wer-
den - auch in Fällen, in denen ein Behandlungsfehler oder eine Sorgfaltspflicht-
Verletzung vermutet wird?

Begründung
Wenn eine Patientin oder ein Patient verstorben ist, möchten Angehörige oft Einsicht in
die Patientenakten erhalten. Damit dies möglich ist, müssen die behandelnden Arztin-
nen und Arzte von ihrer Schweigepflicht entbunden werden, dafür braucht es eine Be-

willigung des Departements für Finanzen und Soziales. Diese Regelung soll den Schutz
von vertraulichen Informationen des Patienten gewährleisten, auch nach dem Tod.
Diese Bestrebungen unterstützen auch die Thurgauer Rechtsprechung und die Patien-
tenorganisationen.



Soweit eine vorherige Entbindung fehlt, haben die jüngsten Bundesgerichtsentscheide
gezeigt, dass Angehörigen verstorbener Patienten keine Einsicht in die Krankenge-
schichte gewährt wird, um zu erfahren, ob der Patient schicksalshaft oder als Folge ei-
nes ärztlichen Behandlungsfehlers verstorben ist.

Die aktuelle Entwicklung führt zu fehlender Transparenz, grosser Verunsicherung der
Angehörigen und behaftet Arztinnen und Arzte mit dem Stigma, einen Behandlungsfeh-
ler vertuschen zu wollen, ohne sich dafür rechtfertigen zu können. Für die Angehörigen,
bedeutet dies, dass sie bei einem Verdacht auf einen Behandlungsfehler oder eine

Sorgfaltspflichtverletzung ohne ein erstes klärendes Gespräch und ohne Unterlagen
gleich ein kompliziertes, kostspieliges juristisches Verfahren in die Wege leiten müssen.
Kaum jemand wird so ein Verfahren anstrengen.

Wir danken dem Regierungsrat im Voraus für die Beantwortung der Fragen.

Frauenfeld und Eschlikon, 3.12.2025
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Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner der Interpellation von «Schweigepflichtent-
bindung nach dem Tod»
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